
Rechtsschutzversicherung für Schweizerischen Ballonverband (SBAV) 

Leistungsvergleich CAP und AXA-ARAG 

CAP Rechtsschutz AG AXA-ARAG Rechtsschutz AG 

Versicherungssumme CHF 500'000  
(ohne Selbstbehalt) 

Versicherungssumme CHF 500'000  
(ohne Selbstbehalt) 

Jahresprämie CHF 145

Verkehrs-Rechtsschutz (CHF 85) + 
Luftfahrzeughalter-Rechtsschutz (CHF 60) + 
Piloten-Rechtsschutz (gratis mitversichert in 
der Grunddeckung Verkehrs-Rechtsschutz 
sowie im Kombipaket Privat- und Verkehrs-
Rechtsschutz)

(Gemäss Antragsformular kann der 
Luftfahrzeughalter-Rechtsschutz nur zusammen mit 
dem Verkehrs-Rechtsschutz oder dem Kombipaket 
(Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz) abgeschlossen 
werden, somit ergibt sich eine Jahresprämie von 
mindestens CHF 145) 

Jahresprämie CHF 82.60

Das Rechtsschutz-Produkt der AXA-ARAG deckt 
die versicherten Personen ausschliesslich im 
Rahmen ihrer privaten oder beruflichen Tätigkeit 
in der Ballonluftfahrt 

Der Privat-Rechtsschutz kann zusätzlich separat 
versichert werden 

Leistungsvergleich

Zollrecht: Leistungen gedeckt nur bei 
Abschluss einer «Rechtsschutz-Plus» CHF 67 
zusammen mit dem Kombipaket Privat- und 
Verkehrs-Rechtsschutz CHF 220 
Leistungsgrenze maximal CHF 5`000 
(beschränkt auf Anwaltshonorare), örtlicher 
Geltungsbereich: EU 

Mietvertragliche Streitigkeiten mit dem 
Vermieter im Piloten-Rechtsschutz versichert 

Mietvertragliche Streitigkeiten mit Mietern im 
Luftfahrzeughalter-Rechtsschutz versichert 

Streitigkeiten aus anderen Verträgen mit 
Betrieben, freiberuflich Tätigen und 
Privatpersonen, die der Versicherte für seinen 
persönlichen Gebrauch oder Bedarf sowie für 
seinen Nebenerwerb abgeschlossen hat, im 
Luftfahrzeughalter-Rechtsschutz versichert 

Örtlicher Geltungsbereich 
- Weltweit ohne GUS 

(Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) 

Leistungsvergleich 

Zollrecht: Als Halter eines Ballons versichert, im 
Rahmen eines Straf- bzw. Verwaltungsverfahrens 
wegen der Anschuldigung der fahrlässigen 
Verletzung von zollrechtlichen Bestimmungen 
(Leistungsgrenze maximal CHF 500'000) 

Luftfahrzeug-Halter sind kostenlos mitversichert 

Nachfahrer sind mit einer spezifischen Verkehrs-
Rechtsschutzversicherung ebenfalls mitversichert 

Verfügungen des BAZL und anderer nationaler & 
internationaler Aufsichtsbehörden sind gedeckt 

Örtlicher Geltungsbereich 
- Privat- / Berufs-Rechtsschutz: CH / FL / EU / 

EFTA 
- Verkehrs-Rechtsschutz: Europa (ohne 

Russische Föderation, Weissrussland, 
Ukraine, Georgien, Moldawien, Armenien, 
Aserbeidschan und Kasachstan), in allen 
Mittelmeerrandstaaten und auf allen 
Mittelmeerinseln 

Exklusiv für SBAV-Mitglieder 

Aktive Teilnahme an Ballonwettfahrten versichert 

AXA-ARAG stellt spezialisierte Anwälte für 
Luftfahrtrecht zur Verfügung 


